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Satzung des Kölner Studierendenwerks 

Das Studierendenwerk Köln hat sich aufgrund § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Studierendenwerke im 
lande Nordrhein-Westfalen (Studierendenwerksgesetz - StWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. September 2014 (GV NW Nr. 27 /2014) durch seinen Verwaltungsrat die folgende Satzung gege­
ben: 

§ 1
Name und Sitz 

(1) Das Studierendenwerk Köln führt den Namen „Kölner Studierendenwerk", dem im rechtsver­
bindlichen Schriftverkehr die Bezeichnung "Anstalt des öffentlichen Rechts" oder „AöR" hin­
zugefügt wird.

(2) Es hat seinen Sitz in Köln.

(3) Das Studierendenwerk führt ein eigenes Schriftsiegel. Bei der Durchführung des Bundesaus­
bildungsförderungsgesetzes wird in Erledigung hoheitlicher Aufgaben bei Bedarf das Kleine
Landessiegel in abgewandelter Form gemäß § 5 Satz 2 der Verordnung über die Führung des
Landeswappens verwendet.

( 1) 

§2

Aufgaben 

Das Studierendenwerk erbringt für die Studierenden der Hochschulen seines Zuständigkeits­
bereichs Dienstleistungen auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet, insbesondere durch: 
1. Errichtung und Betrieb gastronomischer Einrichtungen,
2. Errichtung, Vermietung und Vermittlung von Wohnraum,

3. Durchführung der Studienförderung, insbesondere der Ausbildungsförderung nach dem
BAföG,

4. Psycho-Soziale Dienste,
5. studienbegleitende Kompetenzförderung im Benehmen mit den Hochschulen,
6. Errichtung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder und die Schaffung von sachge­

rechter Betreuung für Kinder,
7. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge für die Studierenden,
8. Förderung kultureller Interessen und internationaler Kontakte der Studierenden im Be­

nehmen mit den betroffenen Studierendenschaften und Hochschulen.
9. Schaffung von Möglichkeiten intensiver Kommunikation der Studierenden,
10. Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse Studierender mit Behinderung oder chroni­

scher Erkrankung, mit Verantwortung für nahe Angehörige mit Pflege- und Unterstüt­
zungsbedarf sowie mit Kindern.

11. Ferner kann das Studierendenwerk die Verfassten Studierendenschaften und die Hoch­
schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen. Das Studierendenwerk
strebt die Kooperation mit anderen Gremien der Verfassten Studierendenschaften und
der Hochschulen an.

(2) Das Studierendenwerk kann auch Dienstleistungen für Studierende von Hochschulen in kirch­
licher oder privatrechtlicher Trägerschaft erbringen, soweit die Hochschulen staatlich

1 

Hochschule für Musik und Tanz Köln Amtliche Bekanntmachung Nr. 200 vom 06. Mai 2026



Hochschule für Musik und Tanz Köln Amtliche Bekanntmachung Nr. 200 vom 06. Mai 2026



Hochschule für Musik und Tanz Köln Amtliche Bekanntmachung Nr. 200 vom 06. Mai 2026



Hochschule für Musik und Tanz Köln Amtliche Bekanntmachung Nr. 200 vom 06. Mai 2026



Hochschule für Musik und Tanz Köln Amtliche Bekanntmachung Nr. 200 vom 06. Mai 2026



Hochschule für Musik und Tanz Köln Amtliche Bekanntmachung Nr. 200 vom 06. Mai 2026



Hochschule für Musik und Tanz Köln Amtliche Bekanntmachung Nr. 200 vom 06. Mai 2026



Hochschule für Musik und Tanz Köln Amtliche Bekanntmachung Nr. 200 vom 06. Mai 2026


	2026_05_08_AB Nr. 200
	Satzung des KStW_6. Mai 2026_ für AB



